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 Fachbereich Innerer Service  vom: 02.12.2002 
 
 
 Beschlussvorlage X öffentlich 
    

   nichtöffentlich 
 
TOP-Nr. Beratungsfolge 
  

 Haupt- und Finanzausschuss 
 Rat der Stadt Kamen 
 
 
 
Bezeichnung des TOP 
 

Änderung der Satzung für den Rettungsdienst der Stadt Kamen und der Gemeinde Bönen 
 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Kamen beschließt die als Anlage beigefügte „Neunte Satzung zur 
Änderung der Satzung für den Rettungsdienst der Stadt Kamen und der Gemeinde Bönen“ 
und billigt gleichzeitig die dieser Satzung zugrunde liegende Kalkulation der Gebührensätze. 
 
 
 
Sachverhalt und Begründung (einschl. finanzielle Möglichkeit der Verwirklichung): 
 
Die Satzung in der jetzigen Fassung wurde in der Sitzung des Rates vom 13.12.2001 be-
schlossen und gilt seit dem 01.01.2002. Eine Anpassung der Gebührensätze innerhalb des 
§ 5 „Höhe der Gebühren“ ist notwendig. Unter Beibehaltung der bisherigen Gebührensätze 
würden die geplanten Gesamterlöse den voraussichtlichen Gebührenbedarf des Jahres 2003 
beachtlich übersteigen. Im Ergebnis ist für die Einrichtung Rettungsdienst eine Gebüh-
rensenkung von ca. 1,6 % vorzunehmen. Darüber hinaus entfallen im § 9 „Inkrafttreten“ die 
Bestimmungen zur Änderung der Währungseinheit von DM in €. Weitere inhaltliche Ände-
rungen der Satzung sind nicht geplant. 
 
Maßgeblichen Anteil an der Senkung des Gebührenbedarfs hat der hälftige Vortrag des po-
sitiven Betriebsergebnisses 2001 in Höhe von 68.722,-- €. Zur Vermeidung größerer 
Schwankungen bei den Rettungsdienstgebühren wurde auf einen kompletten Vortrag ver-
zichtet. Der Ansatz des Vortrages erfolgt aufgrund § 6 Abs. 2 Satz 3 ff KAG NRW. Hiernach 
sind seit dem Jahr 1999 Kostenüberdeckungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes (als 
Ergebnis einer Betriebsabrechnung) innerhalb der nächsten drei Jahre auszugleichen; Kos-
tenunterdeckungen sollen ebenfalls innerhalb dieses Zeitraumes ausgeglichen werden. 
 
Die Betriebsabrechnung des Jahres 2001 und der sich daraus ergebende Übertrag wurde 
bereits in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 24.09.2002 in der Mitteilungs-
vorlage 174/2002 dargestellt. 
 
Die Kostensteigerung verteilt sich ungefähr je zur Hälfte auf Erhöhungen der Personal- und 
die Sachkosten. 

Der Bürgermeister
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Gegenüber der Kalkulation für das Jahr 2002 steigen die Personalkosten um 123.335,-- € 
bzw. + 5,4 %. Kostentreibend wirken sich hier vor allem die Tariferhöhungen für Angestellte 
und Beamte aus. Der mit der Reorganisation des Rettungsdienstbereiches verfolgte Zweck 
der langfristigen Personalkostenreduzierung durch Einstellung von bis zu 25 angestellten 
Rettungssanitätern zeigt sich leider für das Jahr 2003 nicht deutlicher. In 2003 kommt ledig-
lich eine weitere Anstellung eines Rettungssanitäters hinzu. Somit sind dann 12 der bis zu 25 
geplanten Stellen so besetzt. Dauerkranke und Abwesenheitszeiten wegen notwendiger 
Fortbildungsmaßnahmen erfordern den verstärkten Einsatz von Zeitangestellten. 
 
Des Weiteren steigen die gesamten Sachkosten um 105.270,-- € (+ 22,7 %). Die Kosten-
steigerung wird vornehmlich durch drei Positionen herbeigeführt. 77.740,-- € entfallen auf die 
Abführung der anteiligen Notarztgebühren an den Kreis Unna, die geplant um 76 % von 
102.260,-- € auf 180.000,-- € steigen. Die vor kurzem geschlossene und auf 150.000,-- € je 
Jahr ab 2002 lautende 3. Änderungsvereinbarung zur Vereinbarung über die Durchführung 
des Notarztdienstes im Notfallaufnahmebereich III des Kreises Unna ist bereits gekündigt. 
Weitere 9.320,-- € entfallen auf die Abführung von Sachkosten des medizinischen Bedarfs 
an das Städtische Hellmig-Krankenhaus, welche um 30,4 % auf 41.770,-- € steigt. Dieser 
Betrag wurde zuletzt 1996 angepaßt. Aufgrund der gestiegenen Einsatzzahlen und der all-
gemeinen Teuerung wurde der neue Ansatz für die Überlassung medizinischen Bedarfs und 
von Medikamenten ab 2003 in Höhe von 40.000,-- € festgesetzt. Als Drittes bleibt eine Er-
höhung um 32.000,-- € auf 41.770,-- € der Betreuungskosten der Datenverarbeitung zu nen-
nen. Die neue Leitstellentechnik erfordert eine höhere Verrechnung von Personal- und 
Sachkosten sowie die Anschaffung zusätzlicher Software. 
 
Die kalkulatorischen Kosten gehen insgesamt leicht zurück. 
 
Der Gebührenbedarf beläuft sich schließlich auf 3.155.839,-- €. Bei der Ermittlung der Ein-
satzfahrten (als Multiplikator der Gebührensätze) wurde im Vergleich mit den Durchschnitts-
zahlen der Vorjahre generell eine Stagnation auf hohem Niveau geplant. Im Vergleich zu der 
konkreten Vorjahresprognose ergibt sich eine leichte Steigerung des Einsatzaufkommens. 
Auf Grundlage bisheriger Gebührensätze werden dann 3.205.800,-- € als Erlöse erwartet. 
Damit würden 49.961,-- € oder ca. 1,6 % über den Gebührenbedarf hinaus eingenommen. 
 
Bereits mit der Erstellung der Betriebsabrechnung 2000 wurde die Kostenzuordnung zu den 
einzelnen Kostenstellen (Rettungsmitteln) überprüft und gegebenenfalls auch abgeändert. 
Die Veränderungen sind auch in diese Kalkulation eingeflossen, wodurch die nicht gleich-
mäßige (lineare) Anpassung zu erklären ist. 
 
Um lediglich den Gebührenbedarf zu decken, ist eine Anpassung der Gebührensätze wie 
folgt geplant: 
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Bei einer Satzungsänderung mit den vorgenannten Gebührensätzen für das Jahr 2003 wer-
den Gesamterlöse in Höhe von 3.155.330,-- € erwartet. Der Gebührenbedarf wäre dann le-
diglich um 509,-- € nicht gedeckt. Die Berechnungen, die obige Gebührensätze begründen, 
sind samt Erläuterungen als Anlage beigelegt. 
 
Durch die öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Aufgabenwahrnehmung im Rettungs-
dienst auf dem Gebiet der Städte Bergkamen und Kamen wie auch der Gemeinde Bönen ist 
die Stadt Kamen ermächtigt, die Gebührensätze für die Gemeinde Bönen mitzuregeln. Die 
Stadt Bergkamen erlässt nach vorheriger Abstimmung eigenverantwortlich eine gleichlau-
tende Satzung. Diese Abstimmung zwischen den Trägergemeinden ist mit dem hier zu be-
schließenden Ergebnis erfolgt. 
 
Den in § 14 Abs. 2 S. 1 Rettungsgesetz NRW genannten Verbänden der Krankenkassen und 
dem Landesverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften ist der Satzungsentwurf 
einschließlich der Berechnungen zu den Gebührensätzen fristgerecht zur Stellungnahme 
vorgelegt worden. Bislang liegt von Seiten der Krankenversicherer keine Äußerung hierzu 
vor. Der Kreis Unna als Träger des Rettungsdienstes und Aufsichtsbehörde wurde gleicher-
maßen informiert. 
 
Auf die beigefügte Gebührenbedarfsberechnung einschließlich Erlösprognose wird hinge-
wiesen. 
 
Anlagen 
- Satzungsänderung ab 01.01.2003 zur gültigen Satzung Rettungsdienst 
- Gebührensatzberechnung für das Jahr 2003 einschließlich Erläuterungen 
 
 
 
 

Gebührensätze im Rettungsdienst Gebühren-  Gebühren- Abweichung Abweichung
in Euro satz, alt satz, neu in %
innerhalb des Gebietes des Rettungsdienstbereiches
- KTW-Einsatz 111,20 86,00 -25,20 -22,7 
- RTW-Einsatz 480,30 516,60 36,30 7,56
- NEF-Einsatz 178,00 176,20 -1,80 -1,01 
außerhalb des Rettungsdienstbereiches zusätzlich
- KTW pro gefahrene km 1,00 1,10 0,10 10,00
- RTW pro gefahrene km 1,70 1,80 0,10 5,88
- NEF pro gefahrene km 3,50 5,20 1,70 48,57
Wartezeiten; bis zu 30 Minuten ohne zusätzliche Berechnung
- KTW ab 31. Minute je angefangene Stunde 23,30 22,60 -0,70 -3,00 
- RTW ab 31. Minute je angefangene Stunde 55,30 69,80 14,50 26,22
Reinigung/Desinfektion der Fahrzeuge
- besondere Reinigung nach Verunreinigung 39,00 46,50 7,50 19,23
- Desinfektion des Fahrzeugs 97,50 116,30 18,80 19,28
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